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Bilanz vom 31. Dezember 1906.

Aktiva K h
Passiva. K h

A. Nachschuß-Konto .... 3.000 — Nachschuß-Kapital-Konto 15.000 _
B. „ „ . . . . 2.200 —
c. „ .. 1.800 —
D. „ . 8.000

Läge der 2. Fall vor und es wären die Naclischiisse je zur
Hälfte bezahlt, so zeigte die Bilanz in Bezug auf diese Transaktion
folgende Aufstellung:
Aktiva. Passiva.

K h K h

A. Nachschuß-Konto .... 1.500 _ N ach schuß-Kapital-Konto 15.000
B. „ „ .... 1.100 —
0. „ „ . . . . 900 —
D. „ „ . . . . 4.000

Wären alle Nachschüsse eingezahlt, so würden die vier Nachschuß-
Konten schon vor der Bilanz ausgeglichen. Das Nachschuß-Kapital-
Konto aber würde, wie in den anderen beiden Fällen, in die Passiva
der Bilanz mit K 15.000*— einzustellen sein.

Die den § 23, Ziffer 4, des Gesetzes entsprechenden Vorschriften
des deutschen Gesetzes sind weniger klar, als die vorstehend ange¬
führten, und von mir in meiner kleinen Schrift „Inventar und Bilanz
und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung etc.“') eingehend
behandelt. —

Für Nachschußzahlungen, welche beschlossen wurden, um bestimmte
Schulden oder Verluste zu decken, werden die Teilhaber auf Nachschuß-
Konten für die beschlossene Nachzahlung nach Verhältnis ihres Geschäfts¬
anteiles belastet, während das zu tilgende Schuldenkonto oder das Ver¬
lust- und Gewinn-Konto für die gleichen Beträge erkannt wird. —

III. Die Bilanz am Ende des Geschäftsjahres.
Bewertungsvorschriften und Bewertungsgruadsätze.

Die Bilanz am Ende des Geschäftsjahres beruht auf der Inventur-
Aufnahme und der dabei vorgenommenen Bewertung der einzelnen Ver¬
mögensbestandteile. Die allgemeinen Vorschriften des österreichischen
Handelsgesetzbuches für letztere lauten im § 31:

„Bei Aufnahme des Inventars und der Bilanz sind sämtliche Ver¬
mögensstücke und Forderungen nach dem Werte anzusetzen, welcher
ihnen zur Zeit der Aufnahme beizulegen ist.

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werte
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen aber abzuschreiben/ 4

Für die Gesellschaft m. b. H. bestimmt das österreichische Gesetz
vom 6. März 1906 in § 23 außerdem:

*) Chemnitz, Friedrich Wilhelm’s Verlag, Brauhausstraße 6, Kommissionsverlag
von O. Mays Buchhandlung, Chemnitz. Preis 3 Kronen und Porto.
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